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Zusammenfassung

Das Kapitel untersucht die schwierigen Bedingungen einer Reform des EU-
Grenzregimes. Insbesondere das Dublin-Abkommen, das die Zustindigkeit
der Mitgliedstaaten fiir Fliichtlingsschutz in der EU festlegt, gilt als reform-
bediirftig. Folgen des Abkommens sind eine Ungleichverteilung der Kosten
fiir das gemeinsame Gut Fliichtlingsschutz, die nur von einem Teil der EU-
Mitgliedstaaten getragen werden. Der Beitrag nennt Griinde fiir diesen Status
quo der unsolidarischen Lastenteilung. Ein Mechanismus zur Umverteilung
von Fliichtlingen, so das Argument, wurde durch Faktoren wie die Pfadabhén-
gigkeit von Politiken als auch Entscheidungsmustern, der Konsensorientierung
der Mitgliedstaaten und dem Interesse an Souverénititserhalt, verhindert. Die
neuerlich angestoBenen Reformvorhaben erlauben eine Uberpriifung dieser
Faktoren. Der Autor stellt fest, dass trotz graduellen Politikwandels und einer
Abkehr von Konsensentscheidungen seit der sogenannten ,,Fliichtlingskrise*
des Jahres 2015, die ungleiche Verteilung der Lasten im Grenzregime instituti-
onalisiert bleibt. Das Interesse der Mitgliedstaaten an Souverinititserhalt steht
substanziellem Politikwandel entgegen und perpetuiert die grundsitzliche Kri-
senhaftigkeit des EU-Grenzregimes.
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1 Die Fliichtlingskrise als eine Krise des
EU-Grenzregimes

Zentrale Funktionen der Europidischen (EU) Grenz- und Migrationspolitik, die
Kontrolle von grenziiberschreitenden Bewegungen und die Durchfiihrung von
Asylverfahren, wurden insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 nicht umfas-
send und entsprechend der EU-Vorgaben erfiillt. Daher fiihrten einzelne Staaten
(u. a. Dinemark, Deutschland, Osterreich, Schweden) temporir Grenzkontrollen
im Schengenraum ein (EU-Kommission 2016 (635)). Die im EU-Vertrag garan-
tierten Grundfreiheiten und Integrationsmotoren, der freie Personen- und
Warenverkehr, wurden damit eingeschrinkt. Die Freiziigigkeit im europiischen
Binnenmarkt konnte als Folge der Krise des EU-Grenzregimes nicht mehr
gewihrleistet werden.

Die o¢ffentliche Debatte im Krisenjahr 2015 konzentrierte sich fast ausschlie3-
lich auf das Ausmal} der Fluchtmigration als Ursache fiir das Versagen des EU-
Grenzregimes. In der Tat iiberquerten im Herbst 2015 mehrere tausend Migranten
tdglich EU-Auflen- und Binnengrenzen, was die Aufnahmekapazititen einiger
Mitgliedstaaten erheblich belastete (EU-Kommission 2016 (635), S. 7). Politiker
und Medien bezeichneten dies als ,Fliichtlingskrise‘. Inwieweit die ,Fliichtlings-
krise‘ aber auch eine Konsequenz der Defizite des EU-Grenzregimes ist, fand in
der offentlichen Debatte kaum Erwidhnung. Die folgende Analyse untersucht die
Fliichtlingskrise als Krise des EU-Grenzregimes. Aus dieser Perspektive ist das
Ausmalf der Fluchtmigration ein verstiarkender Faktor, der ein ohnehin dysfunkti-
onales EU-Grenzregime weiter destabilisieren konnte.

Die Funktionsweise des EU-Grenzregimes, seine Defizite und die Faktoren,
die Reformen bisher verhindert haben, sind Gegenstand des Kapitels. Die lei-
tende Forschungsfrage ist, welche Interessen und EU-spezifischen Entscheidungs-
mechanismen die Entwicklung und Reform des Grenzregimes bestimmen. Das
EU-,Grenzregime‘ wird als Summe von Mobilititspolitiken verstanden, die auf
Ebene der EU nicht nur konkrete Grenzkontrollpolitik im Rahmen des Schengener
Abkommens definiert, sondern auch eine zum Teil vergemeinschaftete Visums-,
Fliichtlings- und Einwanderungspolitik (Mau et al. 2012, S. 51; Eigmiiller 2007).
Fiir die Analyse wird der Teilbereich des EU-Grenzregimes betrachtet, dessen
Versagen im Jahr 2015 das gesamte EU-Grenzregime infrage stellte: die gemein-
same Asylpolitik im Rahmen des Abkommens von Dublin, welche Bereitstellung
und Zustindigkeit fiir Fliichtlingsschutz in der EU festlegt. Die Analyse zeigt, dass
der Fliichtlingsschutz die Mitgliedstaaten extrem ungleich betrifft, was unabhin-
gig von den hohen Fliichtlingszahlen grundsitzlich krisenhafte Effekte erzeugt.
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Krisen- beziehungsweise konflikthaft ist dabei, dass die Kosten fiir das gemein-
same Gut Fliichtlingsschutz nur von einem Teil der Mitgliedstaaten getragen wird.
Die Studie nennt Griinde fiir diesen Status quo. Substanzieller Politikwandel, so
das Argument, wurde durch Faktoren wie die Pfadabhéngigkeit von Politiken und
Entscheidungsmustern, der Konsensorientierung der Mitgliedstaaten und dem
Interesse an Souverinitétserhalt verhindert. Die durch die Krise 2015 angestof3e-
nen Reformvorhaben erlauben eine Uberpriifung der Wirkung dieser Faktoren:
Wie verhindern sie eine Reform des EU-Grenzregimes? Die Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass trotz graduellen Politikwandels und einer Abkehr von Konsensent-
scheidungen seit der Krise die ungleiche Verteilung der Lasten im Grenzregime
institutionalisiert bleibt. Das Interesse der Mitgliedstaaten an Souverinititserhalt
steht substanziellem Politikwandel entgegen und perpetuiert die grundsitzliche
Krisenhaftigkeit des EU-Grenzregimes.

Zunichst beschreibt der Artikel die Defizite der EU-Grenzpolitik und damit ver-
bundene Reformbemiihungen. Konkrete Untersuchungseinheiten sind Momente,
in denen Mitgliedstaaten oder die EU-Kommission Reformen des Dublin-Systems
angestoflen haben. Diese erlauben es, den Fokus der Analyse auf einzelne Ereig-
nisse zu verdichten. In Reformbemiihungen zeigen sich die drei Faktoren, die vor
und zum Teil auch wihrend der Krise substanziellen Wandel in der EU-Grenzpolitik
verhindert haben. Aus der Analyse wird deutlich, wie die erhohte Fluchtmigration
der Jahre 2014 und 2015 bereits vorhandene Dysfunktionalititen verstirken konnte.
Damit wurde die grundsitzliche Krisenhaftigkeit des EU-Grenzregimes offengelegt.

Empirisch basiert die Analyse auf EU-Dokumenten, Sekundirliteratur sowie
begleitender Berichterstattung der Medien. Ein theoretischer Rahmen fasst die
Grundannahmen fiir das Argument kurz zusammen: Das Festhalten am Erstauf-
nahmelandprinzip und um Konsens bemiihte Entscheidungsprozesse beschreiben
Pfadabhingigkeiten, die Politikwandel erschweren. Das Interesse am Erhalt staat-
licher Souverinitit tiber die Entscheidung von Zuzug und Aufenthalt von Mig-
ranten aus Drittstaaten unterstiitzt diese beiden Faktoren und verhindert damit
eine tatsdchlich gemeinschaftliche und solidarische EU-Asylpolitik, die ein sta-
biles Grenzregime benétigte. In der Schlussbetrachtung werden die Folgen von
Reformversagen bei Lastenteilung im Kontext anderer Instrumente des Grenzre-
gimes diskutiert. Wihrend die grundsitzliche Krisenhaftigkeit des EU-Grenzre-
gimes bestehen bleibt, kann erwartet werden, dass die Intensivierung der externen
Dimension im Grenz- und Fliichtlingsschutz in Herkunfts- und Transitstaaten
greift und die Defizite des EU-Grenzregimes damit ausgleicht.
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2 Erklarungen fiir Politikwandel und Status quo im
EU-Grenzregime

Die Analyse von Reformbemiihungen um das EU-Grenzregime stellt eine For-
schungsliicke dar. Zum Teil hebt die Literatur auf eine Untersuchung bestehen-
der Mingel des Systems ab, beachtet aber konkrete Reformen und ihr Potenzial
fiir Politikwandel eher weniger. Im Vergleich dazu ist die politikwissenschaftliche
und insbesondere juristische Forschung zu Defiziten des EU-Grenzregimes eher
umfangreich. Insofern zeigt sich, dass Mitgliedstaaten EU-Standards im Asylver-
fahren sehr unterschiedlich anwenden (Papadimitriou und Papageorgiou 2005;
Toshkov und de Haan 2013). Ebenso ist eine systematisch ungleiche Belastung
mit der Aufgabe, Fliichtlingsschutz bereit zu stellen, dokumentiert (Thielemann
und Armstrong 2013). Der hier vertretene Ansatz versucht aus der Analyse der
Entscheidungsprozesse und ihrer Umsetzung, eine inhédrente Krisenhaftigkeit der
EU-Migrations- und Grenzpolitik festzustellen. Der Fokus auf Reformbemiihun-
gen beleuchtet die Interessen der Mitgliedstaaten und den institutionellen Kon-
text der diese formt. In dieser Hinsicht stiitzt sich die Analyse auf Arbeiten von
Trauner (Trauner 2016a, b); Mouzourakis (2014) und Aus (2006, 2007). Diese
Autoren zeigen, welche Faktoren wihrend der Krise und in konkreten politischen
Entscheidungsprozessen auf EU-Ebene Reformen verhindert haben. Wihrend
Trauner grundsitzliche Interessenkonflikte zwischen den Nord- und Siidstaaten
der EU hervorhebt (2016b, S. 321), zeigen Mouzourakis (2014, S. 14-17) und
Aus (2007) wie das institutionelle Gefiige Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene,
das Verhalten der Akteure und damit Verhandlungsergebnisse beeinflusst.

Darauf aufbauend sollen einige Grundannahmen fiir die Analyse der
Reformbemiihungen formuliert werden. Entsprechend der soziologisch-poli-
tikwissenschaftlichen Theorie des Institutionalismus iibernimmt die Studie die
Grundprimisse, dass Institutionen, also Normen und Regeln, die Interaktionen
und Priferenzen von Akteuren stark beeinflussen. Der Institutionalismus fiigt der
Annahme, Akteure bestimmten ihr Handeln ausschlieflich auf Eigeninteresse
und rationalen Kosten-Nutzen-Kalkiilen, weitere Erkldrungen hinzu. Politische
Entscheidungen konnen also ebenso das Ergebnis von pfadabhingiger Politik-
entwicklung oder bestimmter Normen sein. Das heilit, sie werden von sozialen
Erwartungen und Regeln, die innerhalb oder zwischen Organisationen gelten,
beeinflusst (Hall und Taylor 1996, S. 938). Die Frage, warum eine Politik nicht
oder nur schwer reformierbar ist, kann also an den Eigeninteressen der Beteilig-
ten liegen, aber eben auch durch Kontextfaktoren beziehungsweise Normen und
Regeln der Entscheidungsfindung bedingt sein (Hall und Taylor 1996).
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Ein Eigeninteresse, das die Vergemeinschaftung von Asyl- und Grenzpolitik
seit den 1990er Jahren bestimmt, ist das Interesse am Erhalt staatlicher Auto-
nomiespielriume gegeniiber EU-Integration in der Asyl- und Migrationspolitik
(Trauner und Ripoll Servent 2016). Im Gegensatz zur EU-internen Mobilitit
von EU-Biirgern, konnen Mitgliedstaaten lediglich noch den Zuzug von Dritt-
staatlern regulieren und kontrollieren. Die Letztentscheidung iiber Zuzug in
der Asyl- und auch Einwanderungspolitik verbleibt in diesen Bereichen in den
meisten Fillen bei den Mitgliedstaaten, obwohl es seit Ende der 1990er Jahre
zu weitreichender Harmonisierung im Bereich der Standards und Bedingungen
des Zuzugs kam (Zaun 2015; Roos 2013). Die Vorstellung von Souverénitit als
Staatsmacht iiber Territorium und Bevolkerung zeigt sich im EU-Grenzregime
noch deutlich, trotz der Etablierung des grenzfreien Schengenraums. In diesem
Sinne bleiben der Europiische Rat und damit die Mitgliedstaaten entscheidend
in der Bestimmung gemeinsamer Asyl- und Migrationspolitik. Aber supranati-
onale Institutionen wie die EU-Kommission und das EU-Parlament haben an
Einfluss gewonnen (Maricut 2016).

Das Abstimmungsverhalten der Mitgliedstaaten im Europdischen Rat folgt in
weiten Teilen einem Interesse an Souverinititserhalt. Die Moglichkeit, mittels
Mehrheitsentscheidungen im Rat fiir Justiz und Inneres Politikwandel herbeizu-
fiihren und zu beschleunigen (Niemann 2006, S. 253), wird mit dem Interesse an
Souverdnititserhalt, sprich der Priferenz fiir intergouvernementale Kooperation
im Politikfeld Grenz- und Migrationspolitik, abgewogen. Dieser Abwigung ent-
spricht, dass Konsens bei Entscheidungen des Rats die Norm darstellt. Zum einen
kann beobachtet werden, dass 70 Prozent der in der EU verabschiedeten Politiken
auf Konsens basieren (van Aken 2012). Dieser Modus schont die Souverinitit
von Mitgliedstaaten, da trotz vorhandenem Dissens offiziell kein Mitglied tiber-
stimmt wird. Zum anderen ist die Suche nach Konsens auch eine Norm, ein sozial
erwiinschtes Verhalten, das an die Verhandelnden im Rat herangetragen wird.
Konsens durch Kompromiss fordert konstruktives Verhalten (Heisenberg 2005).
Dieser Modus kann paradoxe Wirkung entfalten: Die Norm schiitzt nicht nur
Souverdnitit, sondern bewirkt auch Zugestindnisse der Mitgliedstaaten. Unter
Umsténden verindert die Konsensnorm das eigentliche Verhandlungsziel der teil-
nehmenden Akteure.

Fiir die Analyse bedeuten diese Uberlegungen, dass Mitgliedstaaten ein Inte-
resse an Souverinitétserhalt haben. Die Norm des Konsenses bei Entscheidungs-
findungen, aber auch das Festhalten am Erstaufnahmelandprinzip bedingen eine
pfadabhingige Politikentwicklung des EU-Grenzregimes, insbesondere des
Dublin-Abkommens. Dieser einmal gefundene Kompromiss kann schwer neu
definiert werden und verhindert so substanzielle Reformen. Pfadabhingigkeit
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besagt, dass frithere und bereits bestehende Politiken beziehungsweise Normen
in der Entscheidungsfindung die Akteure auf ,dhnliche Pfade® fiihrt. Daher wer-
den eventuell unintendierte Effekte und Dysfunktionalititen fortgesetzt (Hall und
Taylor 1996, S. 941 ff.). Substanzieller Wandel ist vor dem Hintergrund dieser
wirkméchtigen Faktoren bei EU-Verhandlungen eher nicht zu erwarten. Soge-
nannte kritische Wendepunkte (,critical junctures®) erlauben Akteuren Pfadabhin-
gigkeiten zu hinterfragen und die Politik substanziell neu zu interpretieren (ebd.,
S. 942). Momente der Krise konnen also die Verhandlungsposition der Akteure
sowie Erwartungen an Entscheidungen verédndern (Collier und Collier 1991).

Diese theoretischen Annahmen sollen am Gegenstand der Analyse, den
Reformbemiihungen um das EU-Grenzregime, nachvollzogen werden: Demnach
wird die grundsitzliche Krisenhaftigkeit des EU-Grenzregimes auf das Interesse
der Mitgliedstaaten an Souverinitétserhalt zuriickgefiihrt. Die hohen Konsens-
erwartungen im Rat und das Festhalten an bestehenden Prinzipien bedingen das
Fortschreiben dysfunktionaler Politik. Zudem wird untersucht, ob die Situation
der Krise im Jahr 2015 die Wirkmaichtigkeit dieser Faktoren durchbrochen hat
und somit eine substanzielle Reform des EU-Grenzregimes zulésst.

3 Die Dysfunktionalitat des EU-Grenzregimes

Der Lissabon Vertrag von 2009 (Art. 78 TFEU) wie auch der Vertrag von Ams-
terdam (1999) fordern die Entwicklung einer europdischen Asylpolitik, die die
Genfer Fliichtlingskonvention umsetzt. Mit diesem Ziel hat sich seit den 1990er
Jahren parallel zu Schengen ein gemeinsames EU-Asylsystem (GEAS) entwi-
ckelt. Das GEAS definiert unter anderem Minimalstandards fiir die Anerkennung
(Richtlinie 2011/95/EU), das Verfahren (Richtlinie 2013/32/EU), die Unterbrin-
gung (Richtlinie 2013/33/EU) und unter Umstinden die Abschiebung (Richt-
linie 2008/115/EG) von Asylsuchenden in den Mitgliedstaaten. Welcher Staat
Verantwortung fiir die Durchfiihrung des Asylverfahrens triagt, legen das Dublin-
Abkommen von 1990 und seine jeweiligen Novellierungen in Dublin II von 2003
(Verordnung 343/2003) und Dublin III von 2013 (Verordnung 604/2013) fest.
Das Ziel, die Belastungen der o6ffentlichen Haushalte von EU-Staaten finanziell
abzufedern, soll durch den Europiischen Fliichtlingsfonds (ERF) (2000-2013)
wie auch dem Nachfolgeprogramm, dem Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds, erreicht werden (AMIF) (2014-2020). Qua Mitgliedschaft in der EU
bekennen und verpflichten sich die EU-Staaten innerhalb dieses EU-Rahmens zu
einer geteilten Verantwortung, zu Solidaritidt und Fairness im Fliichtlingsschutz
(Art. 80 TFEU).
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Die Forderung nach geteilter europdischer Verantwortung im Fliichtlings-
schutz kann als Problem kollektiven Handelns verstanden werden, welches
durch gemeinschaftliche Politik behoben werden kann (Betts 2003). Demnach
ist Fliichtlingsschutz als Gemeinschaftsgut zu betrachten, dessen Bereitstellung
der Sicherheit und dem allgemeinen Humanismus dienen. Das Gut ,Fliichtlings-
schutz® ist jedoch nicht teilbar. Das heilit, von seinen Vorteilen konnen Staaten,
die nicht an seiner Bereitstellung beteiligt sind, nicht ausgeschlossen werden.
Deshalb ist der Anreiz zu Trittbrettfahrer-Verhalten (,free rider Problem), vom
Gut zu profitieren sich selbst aber nicht an seiner Bereitstellung zu beteiligen,
grof3. Um Fliichtlingsschutz dennoch durch kollektives Handeln zu ermoglichen,
ist ein institutioneller und organisatorischer Rahmen notwendig, der Gegensei-
tigkeit in der Bereitstellung des Gutes sicherstellen kann (Betts 2003, S. 275 ff.).
Die Entwicklung eines GEAS kann also auch als Versuch verstanden werden,
Fliichtlingsschutz als Europidisches Gemeinschaftsgut bereitzustellen.

Hauptkritik am GEAS ist jedoch, dass es eine gerechte und solidarische
Lastenteilung fiir die Aufnahme von Fliichtlingen im Sinne von geteilten Kosten
sowie einer ausgeglichenen Verteilung von Fliichtlingen nur unzureichend ermog-
licht (Thielemann und El-Enany 2010; Trauner 2016a, b). Im Gegenteil, das
System verfiigt kaum iiber Solidaritit erzwingende Mechanismen. Dies fiihrt in
der Folge zu Trittbrettfahrer-Verhalten und der Nicht-Bereitstellung von Fliicht-
lingsschutz. Die tatsédchlich ungleiche Verteilung von Fliichtlingen in der EU hat
viele Ursachen. Neben Netzwerken von Migranten in Ziellindern, geopolitischen,
sozialen, dkonomischen und historischen Faktoren, die bestimmte EU-Staaten
attraktiver machen als andere, ist es vor allem das Dublin-System, das die unglei-
che Verteilung von Fliichtlingen und damit unterschiedliche gesellschaftliche und
finanzielle Belastungen fordert. Hinzu kommt eine grofle Varianz bei der Umset-
zung von EU-Standards (Thielemann und El-Enany 2010; Toshkov und de Haan
2013). Das Abkommen von Dublin ist eine EU-Regelung aus den 1990er Jah-
ren, die festlegt, dass Asylsuchende im Land der Erstaufnahme einen Antrag auf
Fliichtlingsstatus stellen miissen. Im Friihjahr 2016 rdumt die EU-Kommission
kritisch ein, dass

das Dublin-System [...] nicht dazu bestimmt [war], EU-weit eine nachhaltige
Lastenteilung zu gewihrleisten — ein Mangel, den die gegenwirtige Krise sichtbar
gemacht hat. [...] Wie die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, weist unser jetzi-
ges Asylsystem insbesondere im Falle eines Massenzustroms iiber bestimmte Mig-
rationsrouten die rechtliche Verantwortung fiir den groBten Teil der Asylbewerber
einigen wenigen Mitgliedstaaten zu (EU Kommission 2016 (197), S. 4).
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Das Erstaufnahmelandprinzip schreibt einzelnen Mitgliedstaaten die Verantwor-
tung und das Verfahren zur Bearbeitung von Asylgesuchen vor. Fliichtende sol-
len durch die Regelung davon abgehalten werden, in mehreren EU-Staaten einen
Antrag auf Asyl zu stellen, um bessere Konditionen einzelner Mitgliedstaaten zu
nutzen und die Chance auf Anerkennung zu erhohen (sogenanntes ,asylum shop-
ping‘). Sollten Fliichtlinge den Antrag in einem anderen Mitgliedstaat stellen,
werden sie iiber das Dublin-System in das Erstaufnahmeland riickiiberstellt. Die-
ses triagt die Verantwortung fiir die Feststellung des Status und die Gewihrung
von Schutz (Dublin III, Art. 18). Effekte der Regelung sind jedoch eine unver-
hiltnisméBige Belastung der an der EU-Auflengrenze gelegenen Staaten und eine
Individualisierung anstatt eine Kollektivierung der Kosten von Fliichtlingsschutz.
Wihrend einige wenige EU-Mitgliedstaaten die Hauptlasten eines gemeinsamen
Asylsystems tragen, genieen andere die Position des Trittbrettfahrers (Thiele-
mann und El-Enany 2010, S. 211 ff.; Mouzourakis 2014, S. 5). Die unterschiedli-
che geografische Lage an der EU-Binnen- oder Auflengrenze und die Attraktivitit
der Zielldnder fiir Gefliichtete versetzt einzelne Mitgliedstaaten in die Position,
vom grenzfreien Binnenmarkt zu profitieren, ohne die Last der Grenzkontrolle
und der Schutzverpflichtung zu teilen. Sie sind Trittbrettfahrer und konnen die
Kosten des Grenz- und Fliichtlingsschutzes auf andere Mitgliedstaaten abwélzen
(Thielemann und El-Enany 2010).

Die ungleiche Verteilung von Gefliichteten als grundsitzliches Regulations-
problem im GEAS war schon vor der Fluchtmigration der Jahre 2015 und 2016
deutlich geworden. Wihrend die siid- und nordeuropidischen Mitgliedstaaten
die Hauptlasten von Fluchtbewegungen trugen, waren insbesondere ost- und
westeuropdische Staaten von den Fluchtbewegungen aus Krisenregionen kaum
betroffen. Demnach wurden von 2008 bis 2016 die meisten Antrdge auf einen
Fliichtlingsstatus in Deutschland (1,04 Mio.), Frankreich (467.000) und Schwe-
den (452.000) gestellt (Eurostat 2016). Gleichzeitig duflerten Mittelmeeranrainer
seit Mitte der 2000er Jahre massiv Kritik, mit den Kosten von Grenzschutz und
der Bearbeitung von Asylantrigen iiberlastet zu sein (Europarat 2006). Die Ent-
scheidung von Kanzlerin Angela Merkel im September 2015, die Anwendung
von Dublin-Uberstellungen fiir syrische Fliichtlinge in ihre potenziellen EU-Erst-
aufnahmelinder entlang der Balkanroute auszusetzen, war der Hohepunkt einer
sich schon ldnger abzeichnenden Entwicklung. Das Dublin-System stellte kein
addquates Instrument dar, um mit der hohen Anzahl von Asylsuchenden im Som-
mer und Herbst 2015 effektiv umzugehen (Trauner 2016a, S. 99).

Die Forschung zur Umsetzung der EU-Standards im Bereich Asyl kommt
zu dem Ergebnis, dass nationale Behorden diese sehr unterschiedlich anwen-
den. Dadurch wird die ungleiche Verteilung der Fliichtlinge in der EU zusétzlich
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befordert (Tsourdi und De Bruycker 2015, S. 4). Zunehmende Konvergenz bei der
Anerkennung von Gefliichteten bestimmter Herkunftsstaaten wie zum Beispiel
Somalia, Eritrea oder Irak konnte zwar beobachtet werden, gleichzeitig bleibt
die Varianz in Anerkennungsquoten hoch (Toshkov und de Haan 2013, S. 676).
Aktuelle Statistiken zeigen zum Beispiel, dass Fliichtende aus Syrien in Deutsch-
land oder Schweden eine fast 100-prozentige Anerkennungsquote als Fliichtling
haben. In Ruménien, Italien und Ungarn ist diese erheblich niedriger und lag im
Jahr 2015 bei jeweils knapp 60 % (Maisch 2016). In dieser Hinsicht verwundert
es kaum, dass Asylsuchende teilweise versuchen, das Erstaufnahmelandprinzip
zu umgehen und dort den Antrag stellen, wo sie die grofite Aussicht auf Erfolg
haben.

Das Ziel des GEAS als Konsequenz des Dublin-Systems, EU-weit einheit-
liche Standards zu gewihrleisten, kann insofern keine Geltung beanspruchen.
Dies zeigten einmal mehr die Urteile zweier letztrichterlicher Instanzen in den
2010er Jahren. Der Europdische Gerichtshof fiir Menschenrechte (EGMR) und
der Gerichtshof der Europédischen Union (EuGH) untersagten es zeitweise, Dub-
lin-Uberstellungen von Asylsuchenden nach Griechenland durchzufiihren. Die-
sen drohten dort ,unmenschliche oder erniedrigende Behandlung®* (C-411/10,
M. S. S. v Belgien und Griechenland). Aus #hnlichen Griinden wurden die Uber-
stellungen von Gefliichteten nach Italien gestoppt und nach Bulgarien ausge-
setzt (Tarakhel v Schweiz; siehe auch Trauner 2016a, S. 96; Mouzourakis 2014,
S. 13 ff.). Das Aussetzen des Erstaufnahmelandprinzips aufgrund von Uber-
lastung und eine extrem abweichende Umsetzung der Standards stellt das EU-
Grenzregime grundsitzlich infrage. Die Freiziigigkeit im Schengenraum ist an
das Funktionieren von Dublin und die Umsetzung einheitlicher Standards gebun-
den. Einzelne Mitgliedstaaten werden jedoch sehr viel stirker in die gemeinsame
Verantwortung fiir den Fliichtlingsschutz einbezogen als andere. Das Grundprob-
lem der UnverhéltnismiBigkeit begiinstigt die Ineffektivitit des Systems.

4 Politikwandel oder Erhalt des Status quo?
Reformbemiihungen um das EU-Grenzregime

Uberlastung durch die ungleiche Verteilung von Fliichtlingen sowie Schwichen
in der Umsetzung der gemeinsamen Standards sind im Zuge der hohen Fluchtmi-
gration der Jahre 2015 und 2016 als ,,Fliichtlingskrise* wahrgenommen worden.
Dass es sich vielmehr um eine Grenzregimekrise als um eine Fliichtlingskrise
handelt, soll im Folgenden anhand von Bemiihungen um Reformen der Konst-
ruktionsméngel gezeigt werden. Diese offenbaren, wie bestehende Politiken und
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Entscheidungsfindungsprozesse Pfadabhingigkeiten bedingt haben und dadurch
substanziellen Wandel im Sinne einer Reform der Dysfunktionalititen kaum
zulieBen. Das Interesse an Souverinitidtserhalt unterstiitzte diese Pfadabhingig-
keit.

4.1 Pfadabhangigkeit I: Festhalten am
Erstaufnahmelandprinzip

Die Dublin-Verordnung wurde seit 1990 bereits zweimal neu verhandelt — 2001
bis 2003 und 2008 bis 2013. Beide Reformen fiihrten jedoch nicht dazu, dass
das Dublinsystem mit der gerechteren Verteilung von Fliichtlingen komple-
mentiert worden wire. In der letzten Neuverhandlung 2008 bis 2013 wurde das
Dublinsystem in sich effizienter gestaltet, die Idee einer gerechteren Lasten-
teilung aber nicht institutionalisiert. Die Riickfiihrung von Fliichtlingen in das
Erstaufnahmeland wurde durch Verfahrensregeln effizienter gestaltet (Kap. VI,
Verordnung 604/2013) und unterstiitzend die elektronische Registrierung von
Fingerabdriicken im EURODAC-System verbessert (Verordnung 603/2013).
EURODAC wurde noch vor der Reform zu Dublin II, bereits 2000 als Reaktion
auf Schwierigkeiten bei der Uberstellung von Asyl suchenden in das Erstaufnah-
meland beschlossen. Beobachter sehen darin einen Beleg fiir den Plan, die an der
EU-AuBengrenze gelegenen Mitgliedstaaten stirker zu belasten und damit die
in Dublin angelegten Ungleichheiten wirksam werden zu lassen (Mouzourakis
2014, S. 11 ft.; Aus 2007, S. 21).

Eine substanzielle Reform der Dublin-Verordnung in der letzten Verhand-
lungsrunde (2008 bis 2013) hitte bedeutet, dass die Kommission ihre Mog-
lichkeit, Politikvorschldge strategisch in den Diskurs einzubringen, nutzt und
Elemente der Lastenteilung in die Reform einbringt. Der Vorschlag der Kom-
mission orientierte sich aber weitestgehend am Status quo und der Position der
Mitgliedstaaten. Ein Mechanismus zur Umverteilung von Fliichtlingen wurde
nicht vorgeschlagen (EU-Kommission 2008 (820)). Dennoch versuchte die Kom-
mission, das Problem der ungleichen Belastung und der groflen Varianz in der
Umsetzung von Standards anzugehen. In diesem Sinne hatte die EU-Institution
in ihrer Initiative ein auf sechs Monate begrenztes Aussetzen von Dublin-Uber-
stellungen bei Uberlastung oder Dysfunktionalitit des Asylsystems vorgeschlagen
(EU-Kommission 2008 (820), S. 10, Sektion VII). Als Ergebnis der Verhandlun-
gen im Rat wurde den Mittelmeeranrainern, die eine Entlastung gefordert hatten,
jedoch lediglich ein Friihwarnsystem zugebilligt. Dieses soll die Mitgliedstaaten
anhalten auf Uberlastung hinzuweisen und im Krisenfall die Unterstiitzung durch
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die Europiische Asylagentur (EASO) ermoglichen (Trauner 2016a, S. 100; Art.
33, Verordnung 604/2013). Die Agentur wurde im Zuge von Dublin III gegriindet
und soll die Anwendung einheitlicher Standards in den Mitgliedstaaten beobach-
ten und durch Beratung fordern. Ein Mechanismus, der es erlaubt, Uberstellungen
auszusetzen, hitte nicht nur das Erstaufnahmelandprinzip infrage gestellt, son-
dern auch die grofle Ungleichheit bei der Anwendung der Standards anerkannt.
Eine Verteilung der Lasten wire damit iiber den Ausschluss einzelner Mitglied-
staaten von der Verpflichtung, Fliichtlingsschutz bereitzustellen, erfolgt. Lasten-
teilung tiber Umverteilung oder Suspendierung hitte sowohl den Interessen der
west- und osteuropdischen Mitgliedstaaten widersprochen, die eine free-rider-
Position im gegenwirtigen Dublin-System genielen, als auch einen Bruch mit
der gingigen Praxis bedeutet. Anstelle verbindlicher Vereinbarungen hat der Rat
der EU lediglich Absichten zu mehr Solidaritit und gegenseitigem Vertrauen bei
der Bewiltigung von Fliichtlingsschutz bekundet. Solidaritéit soll demnach durch
mehr Kooperation in den EU-Agenturen fiir Asyl, EASO, und Grenzschutz,
FRONTEX, erfolgen. Der Rat diskutierte einen Mechanismus zur Umverteilung
von Fliichtlingen, betonte jedoch das freiwillige Engagement der Mitgliedstaa-
ten in diesem Bereich (Rat der EU 2012 (7485), S. 11). Dies erklirt, warum die
Kommission seit 2011 zunidchst ein Umverteilungssystem auf freiwilliger Basis
im Rahmen von Pilotprojekten organisiert hat (EU-Kommission 2011 (835)).
Zusammenfassend ldsst sich konstatieren, dass das Festhalten an der Norm des
Erstaufnahmelandprinzips die pfadabhingige Entwicklung der Dublin-Verord-
nung forderte. Insofern konnten ausschlielich Maflnahmen umgesetzt werden,
die die Durchsetzung dieses Prinzips effizienter und effektiver gestalten nicht
aber strukturellen Wandel erkennen lie3en.

4.2 Pfadabhidngigkeit ll: Konsensorientierung bei
Entscheidungen im Rat

Eine #hnliche Pfadabhingigkeit wie das Erstaufnahmelandprinzip bedingt die
Konsensorientierung bei der Entscheidungsfindung im Rat. Das Politikfeld war
mehr als 20 Jahre lang intergouvernemental geprigt, wodurch sich eine Konsens-
orientierung der Mitgliedstaaten etablieren konnte. Auch die schrittweise Einfiih-
rung von Mehrheitsentscheidungen im Rat fiir Justiz und Inneres, durch Annahme
der Vertrige von Amsterdam (1999) und Lissabon (2009), hat die grundlegende
Konsensorientierung nicht stark verdndert. Die Hoffnung, dass durch qualifi-
zierte Mehrheitsentscheidung effektivere EU-Politik verabschiedet werden konnte
(Niemann 2006, S. 253), hatte sich im Bereich des EU-Grenzregimes bis zum
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Jahr der Krise 2015 nicht realisiert. Die Konsensorientierung, so das Argument,
erschwerte Politikwandel.

Mitgliedstaaten verabschieden gut zwei Drittel aller Entscheidungen im Rat
fiir Justiz und Inneres ohne Gegenstimme im Rat. Dies entspricht dem Abstim-
mungsverhalten in anderen EU-Politikfeldern (van Aken 2012). Grundsitzlich
unterscheidet sich eine durch qualifizierte Mehrheit (QMV) herbeigefiihrte Ent-
scheidung von der im Politikfeld bis 2004 praktizierten Einstimmigkeitsregel
dadurch, dass Mitgliedstaaten keine Blockademdoglichkeit bei Entscheidungen
haben. Die iiberwiegende Beibehaltung von Konsens trotz der Moglichkeit von
Mehrheitsentscheidungen bedeutet, dass abweichende Positionen in der Verab-
schiedung von EU-Gesetzen nicht unberiicksichtigt bleiben (Heisenberg 2005,
S.79). Dies wiederum begiinstigt Entscheidungen, die sich am Status quo orien-
tieren.

Bereits bei den Verhandlungen zur Dublin-Richtlinie (Dublin II, 2001 bis
2003) hatten sich einzelne Mitgliedstaaten mit dem Erstaufnahmelandprinzip
unzufrieden gezeigt. Insbesondere Italien, aber auch Griechenland, forderten die
Durchfiihrung von Asylverfahren, von der an Dublin gekoppelten Kontrolle der
AuBengrenzen getrennt zu verhandeln. Dieser Forderung entsprechend schlug die
damalige Spanische Prisidentschaft des Rats vor, das Asylverfahren dort durch-
zufiihren, wo ein Antrag eingeht. Das Erstaufnahmelandprinzip war damit infrage
gestellt worden (Thielemann und Armstrong 2013, S. 160 ff.). Die Forderung
der siidlichen Mitgliedsstaaten konnte sich damals jedoch nicht durchsetzen, sie
scheiterte am Widerstand von Deutschland, den Niederlanden, Schweden und
dem Vereinigten Konigreich (Art. 5 Richtlinie 343/2003; Aus 2006, S. 21). Eine
Abschaffung des Erstaufnahmelandprinzips hétte zur Folge, dass Asylsuchenden
im Schengenraum de facto Freiziigigkeit gewihrt wiirde. Diese konnten damit
ihr Recht auf ein Asylverfahren dort geltend machen, wo sich beste Bedingungen
bieten.

Die Frage, warum die siidlichen Mitgliedsstaaten der fiir sie nachteiligen
Reform zugestimmt haben, bleibt noch zu beantworten. Die Moglichkeit, die
Weiterentwicklung des Erstaufnahmelandprinzips durch ein Veto zu blockieren,
hatte in den Verhandlungen um Dublin II bestanden. Thielemann und Armstrong
beantworten diese Frage mit dem Eigeninteresse der siidlichen Mitgliedsstaaten.
Als Mitglieder des Schengenraums profitieren ihre eigenen Staatsbiirger von der
EU-internen Mobilitit. Der Preis fiir die Teilhabe am ,Gut® Freiziigigkeit, so die
Autoren, sei die Ubernahme der Kontrolle der EU-AuBengrenzen und die Ver-
pflichtung zum Fliichtlingsschutz gewesen (Thielemann und Armstrong 2013,
S. 160). Das Kosten-Nutzen-Kalkiil der siidlichen Mitgliedstaaten iiberzeugt als
Erkldrung ihrer urspriinglichen Motivation, Anfang der 1990er Jahre Teil des
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EU-Grenzregimes zu werden. Ihre Haltung in der weiteren Entwicklung und kon-
kreten Ausgestaltung des EU-Grenzregimes bedarf jedoch weiterer Erkldrungen.
Nicht nur die stidlichen, sondern auch die nordlichen Mitgliedstaaten, Deutsch-
land und die Niederlande, waren mit den ungleich geteilten Lasten im Dublin-
System unzufrieden. Bereits im Vorfeld der Verhandlungen Anfang der 1990er
Jahre hatten diese deshalb einen Verteilungsschliissel fiir die Durchfiihrung von
Asylverfahren in die Diskussion gebracht. Sie waren damit aber am Widerstand
der anderen Mitgliedstaaten gescheitert (Aus 2006, S. 18).

Letztlich fanden sich in der Richtlinie zu Dublin II Absichtserkldrungen zu
Solidaritdt und geteilter Verantwortung (Prdambel, Richtlinie 343/2003). Diese
rechtlich unverbindlichen Einlassungen waren es aber nicht, die die Zustimmung
aller Mitgliedstaaten sicherten. Der Druck zum Konsens, eher Kompromissbe-
reitschaft als Ablehnung zu zeigen, ist typisch fiir Verhandlungen im Rat. Diese
Erwartung, in Kombination mit der Méglichkeit, getroffene Entscheidungen nicht
wie vereinbart umzusetzen, hat, nach Aus (2006, S. 32 ff.), die Zustimmung zu
Dublin IT bewirkt. Die Implementationsforschung deutet darauf hin, dass abwei-
chende Positionen bei Entscheidungen im Rat bereits auf Nicht-Umsetzung der
getroffenen Vereinbarungen hindeuten kénnen (Falkner et al. 2005, S. 13).

Die Konsensorientierung der Mitgliedstaaten bei Ratsentscheidungen hat sich
bis zur Krise weitestgehend fortgesetzt. Auch bei der Neuverhandlung der Dublin
IIT Richtlinie (2008-2013) hatte allein Griechenland gegen die Reform gestimmt.
Das Mittelmeerland begriindete seine Ablehnung mit dem Widerspruch zur Wei-
terentwicklung des Status quo. Unter anderem kritisierte das EU-Mitglied, dass
die Praxis und Effektivitdt des Erstaufnahmelandprinzips nicht hinterfragt wor-
den seien und auch die Moglichkeit des Aussetzens von Dublin-Uberstellungen
nicht in die Neuregelung eingegangen waren (Rat der Europidischen Union 2013
(13375/1), S. 10). Aus dem Abstimmungsverhalten der Mitgliedstaaten zu Dublin
I und I ldsst sich folgender Schluss ziehen: Konsens als Norm der Entschei-
dungsfindung lésst substanziell Politikwandel gegen die Widerstinde von Mit-
gliedstaaten kaum zu und bedingt damit die pfadabhingige Politikentwicklung im
EU-Grenzregime.

4.3 Souveranitdtserhalt

Grundsitzlich sind das Festhalten am Erstaufnahmelandprinzip und die Konsens-
norm bei Ratsabstimmungen Pfadabhingigkeiten, die eng mit dem Interesse an
Souveridnititserhalt verbunden sind. Insbesondere die Relevanz migrationspoliti-
scher Entscheidungen fiir die Souverinitit der Mitgliedstaaten verhinderte bisher
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mehr kollektive Verantwortlichkeit und damit eine Lastenteilung im EU-Grenzre-
gime. Lastenteilung ginge mit mehr supranationaler Entscheidungskompetenz in
der Frage um Zuzug und Aufenthalt von Nichtmitgliedern einher. Im Widerspruch
dazu ist das EU-Grenzregime stark intergouvernemental geprigt.

Die Moglichkeit von Mehrheitsentscheidungen im Rat, der Mitbestimmung
durch das Europédische Parlament und das Recht der Kommission EU-Politik vor-
zuschlagen wird von den Mitgliedstaaten auf verschiedene Weise eingehegt und
unterminiert. Beispiele dafiir sind die Beibehaltung der Konsensorientierung und
der dominante Einfluss der Staats- und Regierungschefs auf die konkrete Politi-
kentwicklung durch Beschliisse der jeweiligen Ratsprisidentschaften. Dies, so
Maricut (2016, S. 546), verhindert mitunter effektive Politikkoordination auf der
EU-Ebene durch genuin supranationale Akteure wie zum Beispiel die EU-Kom-
mission. Das EU-Grenzregime ist als Konsequenz der Etablierung eines grenz-
freien Binnenmarkts entstanden. Eine Balance aus notwendiger EU-Koordination
mit dem Erhalt von Souverinitit in den Bereichen Asyl-, Migrations- und auch
Grenzkontrolle konnte ausschlieBlich tiber die zentrale Stellung der Mitgliedstaa-
ten im Entscheidungsprozess hergestellt werden (Ugarer 2013, S. 293). Das heif3t,
die Letztverantwortung iiber Zuzug von Nichtstaatsbiirgern bleibt trotz Schengen
und Dublin bei den Mitgliedstaaten. Dieses Interesse dominierte die Entschei-
dungsprozesse und Inhalte des EU-Grenzregimes.

Zusammengefasst findet die Frage nach den Griinden fiir die Grenzregime-
krise Antworten in der Beobachtung von Pfadabhingigkeiten, bedingt durch das
Festhalten am Erstaufnahmelandprinzip und der vorherrschenden Konsensnorm
bei Entscheidungen im Rat. Diese werden durch das Interesse der Mitgliedstaa-
ten an Souverdnititserhalt unterstiitzt. Unter diesen Bedingungen war es bisher
unmoglich, substanziellen Politikwandel, das hei3t gemeinschaftlich getragene
Verantwortung fiir den Fliichtlingsschutz, zu etablieren. Im Gegenteil, eine Ver-
lagerung und Abwilzung von Kosten konnte beobachtet werden. Dadurch sahen
sich einzelne Mitgliedstaaten {iberfordert, das Kollektivgut Fliichtlingsschutz
wurde nicht mehr bereitgestellt und somit der Moment der ,,Fliichtlingskrise* im
Jahr 2015 enorm verstérkt.

5 Die Grenzregimekrise als kritischer
Wendepunkt'?

In der Phase der Krise, dem Zusammenbruch des Dublin-Systems und der Wie-
dereinfiihrung von Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, sind auf der EU-
Ebene Notfallmalnahmen und grundsitzliche Reformbemiihungen erkennbar
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geworden. Die sogenannte ,,Europédische Migrationsagenda® umfasst eine Vielzahl
von Mallnahmen im Bereich der Verbesserung von Grenzschutz, einer Reform des
GEAS und der Kooperation mit EU-Nachbarstaaten und Herkunftslindern von
Fliichtenden und Migranten (EU-Kommission 2016 (85)). Entscheidend fiir die
Ausgangsfrage ist, ob diese Malnahmen die Konstruktionsmingel des EU-Grenz-
regimes zu beheben versuchen, oder, wie bisher praktiziert, ihre pfadabhingige
Weiterentwicklung einleiten. Konkret wiirde sich das an einer Anderung des Erst-
aufnahmelandprinzips zeigen. Als grundsétzliches Defizit des Systems wurde die
Ungleichheit in der Verteilung der Lasten fiir den Fliichtlingsschutz und die grof3e
Varianz in der Anwendung gemeinsamer Standards dokumentiert.

MaBnahmen und Reformen im Rahmen der EU-Migrationsagenda verfol-
gen in der Tat das Ziel, die Defizite des EU-Grenzregimes zu reformieren. Zum
einen wird die Doppelbelastung der Staaten an der EU-Auflengrenze fiir Fliicht-
lings- und Grenzschutz anerkannt und zu mildern versucht. Mehr finanzielle
Unterstiitzung als bisher und der Beschluss, einmalig 160.000 Fliichtlinge aus
Griechenland und Italien in andere EU- und Schengen-Mitgliedstaaten umzu-
verteilen (,relocation mechanism®) soll zu ihrer Entlastung beitragen. Gleich-
zeitig schafft die Einrichtung von Aufnahmezentren, sogenannter ,hot spots®,
auf den italienischen und griechischen Inseln eine verbesserte Infrastruktur fiir
die Durchfiihrung von Asylverfahren (EU-Kommission 2016 (85); Entschlie-
Bung 2015/1601). Zum anderen wird angestrebt iiber eine nachhaltige Reform
des GEAS die generell ungleiche Verteilung der Fliichtlinge wie auch die unter-
schiedliche Anwendung der Standards innerhalb der EU strukturell zu veridndern.
So soll die Ungleichbelastung durch einen Mechanismus fiir Umverteilung, mehr
Mittel und bessere Harmonisierung durch Stirkung der EU-Asylagentur mogli-
cherweise abgemildert werden (Kommission 2016 (197), S. 6).

5.1 Pfadabhidngigkeit I: gradueller, kein struktureller
Politikwandel

Das EU-Grenzregime konnte durch diese Reformen substanziell verindert wer-
den. Auf den ersten Blick scheint die pfadabhingige Entwicklung des Dublin-
Systems durch einen ,,Korrekturmechanismus fiir eine faire Lastenverteilung*
insofern durchbrochen, als dass ein strukturelles Defizit des EU-Grenzregimes,
die Ungleichbelastung der Mitgliedstaaten, ,korrigiert* wiirde. Eine Einordnung
der Reformen als Abkehr vom Erstaufnahmelandprinzip bedarf jedoch ihrer
genaueren Analyse. Denn der Status quo ungleich verteilter Lasten kann in der
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Tat nur iiber Anderungen am Prinzip des Erstaufnahmelands substanziell geiin-
dert werden. Entsprechend des Kommissionsvorschlags, ermoglicht der Kor-
rekturmechanismus, &hnlich den einmaligen Umsiedlungsbeschliissen, eine
Verteilung von Asylsuchenden im Falle der Uberlastung einzelner Mitgliedstaa-
ten. Basierend auf einem Verteilungsschliissel, der sich an Bevolkerungsgrofie
und dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedstaaten orientiert, wiirden
Asylsuchende mit Unterstiitzung der Asylagentur EASO entsprechend zugewie-
sen. Ein finanzieller Solidarititsmechanismus sanktioniert die Mitgliedstaaten
mit 250.000 EUR fiir die Ablehnung eines jeden umzusiedelnden Asylsuchen-
den. Aber der Korrekturmechanismus soll nur Anwendung finden, solange die
Uberlastung eines Mitgliedstaats anhilt. Uberlastung im Sinne der Kommission
bedeutet, die nach dem Verteilungsschliissel berechnete Aufnahmekapazitit ist
um mehr als 150 % tiberschritten (Kommission 2016 (270), S. 18 ff.).

Insofern verspricht die Dublin-Reform eine Entlastung der iiberlasteten aber
nicht wirklich eine gleichmiflige Belastung aller Mitgliedstaaten. Der Status
quo struktureller Ungleichheit im Dublin-System wird damit abgemildert, nicht
aber beseitigt. Struktureller Wandel und eine definitive Abkehr vom Status quo
verlangte eine Quotenregelung nach Einreise. Eine solche Lésung war noch im
April 2016, einen Monat vor der Verdffentlichung der Dublin-Reformvorschlige,
diskutiert worden. Demnach wéren unabhingig vom Erstaufnahmeland Schutz-
suchende unmittelbar nach Einreise entsprechend einer Quotenregelung zur
Feststellung des Asylstatus an Mitgliedstaaten verteilt worden (Kommission
2016 (197), S. 7 ff.). Im Gegensatz dazu bleibt das Erstaufnahmelandprinzip bei
Anwendung des Korrekturmechanismus bestehen und bedeutet also doch eine
eher pfadabhingige Weiterentwicklung des Dublin-Systems. Dieser Befund gra-
duellen anstelle strukturellen Politikwandels bestitigt sich im Kontext der tibrigen
MafBnahmen. Insbesondere die Rolle der siidlichen Mitgliedstaaten als Erstauf-
nahmelidnder wird zusitzlich durch eine entsprechend krisentaugliche Asylin-
frastruktur, die sogenannten ,hot spots‘ unterstiitzt. Stark belastete nordliche
Mitgliedstaaten wie Deutschland, Osterreich und Schweden wiirden wohl kaum
entlastet. Eine Umverteilung von Fliichtlingen in ost- oder westeuropéische Mit-
gliedstaaten fdnde mit dem Korrekturmechanismus jedoch nur im Notfall statt.

5.2 Pfadabhiangigkeit II: Abkehr vom Konsensprinzip
und Politikwandel

Im EU-Grenzregime lésst sich also eine Korrektur, ein gradueller aber kein struk-
tureller Wandel beobachten. Nicht nur die Politik, das jeweilige Instrument,
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bedingt Pfadabhingigkeit fiir den Spielraum moglicher Reformen, sondern
auch politische Prozesse bestimmen diese mit. Wie dokumentiert sind Konsens-
entscheidungen im Rat oftmals Indikatoren fiir den Status quo perpetuierende
Entscheidungen. Offene Opposition der Mitgliedstaaten im Rat deutet also auf
Politikwandel hin, der nicht allen Interessen gerecht wird.

Auf dem Hohepunkt der Krise des Grenzregimes im Herbst 2015 beschloss
der Rat (EntschlieBung 2015/1523; EntschlieBung 2015/1601) die Umsiedlung
von einmalig 40.000 beziehungsweise 120.000 Fliichtlingen aus Griechenland
und Italien iiber einen zweijihrigen Zeitraum. Die jeweilige Quote fiir Umver-
teilung orientiert sich an Bruttoinlandsprodukt, Bevolkerungsgrofe, Arbeitslo-
senquote und bisherigem Engagement des Mitgliedstaats im Fliichtlingsschutz.
Beide Beschliisse wurden von einzelnen Mitgliedstaaten scharf kritisiert und,
ungewohnlich, gegen offentlich geduferten Protest und Gegenstimmen beschlos-
sen. Die Tschechische Republik, Ungarn, Ruménien und die Slowakei stimmten
explizit gegen die Beschliisse. In der Begriindung ihrer Ablehnung, hoben die
Tschechische Republik, Ruménien und die Slowakei darauf ab, dass eine Mehr-
heitsentscheidung solcher Tragweite gegen den Willen einzelner Mitgliedstaa-
ten Legitimationsprobleme haben wiirde. Das Prinzip der Freiwilligkeit in der
Beteiligung an EU-reguliertem Zuzug miisse Vorrang haben (Rat der EU 2015
(12295)).

Schon im Vorfeld der Entscheidung warnten die Tschechen davor, Umvertei-
lung zu einem ,,neuen systematischen Instrument des GEAS* werden zu lassen,
und damit bisherige Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten im Dublin-System
aufzuweichen (Rat der EU 2015 (15081), S. 22). Offensichtlich driickte sich darin
die Sorge eines Mitgliedstaats aus, seine bisher privilegierte Position als Tritt-
brettfahrer im gemeinsamen Grenzregime zu verlieren. Abweichend ist die Posi-
tion Ungarns. Selbst an der EU-AuBlengrenze gelegen und Erstaufnahmeland fiir
sehr viele Schutzsuchende wihrend der Krise lehnte die ungarische Regierung
den Umverteilungsmechanismus ab, obgleich sie selbst davon durch Entlastung
hitte profitieren konnen. Ungarn beklagte, dass ein Teil der EU-Mitgliedstaaten
der Verpflichtung zum Grenzschutz nur unzureichend nachkdme und der Fliicht-
lingsschutz priorisiert werde. Eine Teilnahme Ungarns an Umverteilung konne
ohne eine Verschiebung der Priorititen hin zu Verbesserungen der Grenzkont-
rolle nicht erzwungen werden (Rat der EU 2015 (15081), S. 6). In der Position
Ungarns zeigt sich eine grundsitzliche Kritik an den Mafinahmen zur Bewiilti-
gung der Krise des EU-Grenzregimes.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass ein EU-Beschluss zu verbindlicher
Umverteilung nicht durch Konsens zu verwirklichen gewesen wire. Der Wider-
stand gegen EU-Politik war grundsitzlich und kaum verhandelbar. Insofern
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konnte eine Mehrheit der Mitgliedstaaten im Rat die Tendenz zu institutionali-
siertem Konsens {iberwinden und so einen verpflichtenden, wenn auch nur einma-
ligen, Umverteilungsmechanismus beschlieen. Ob dies auch im Zusammenhang
mit der Neuverhandlung der Dublin-Verordnung und dem darin enthaltenen per-
manenten Korrekturmechanismus zu beobachten sein wird, bleibt abzuwarten.
Politikwandel im Grenzregime wird sich nur gegen Widerstinde und das Konsen-
sprinzip durchsetzen lassen.

53 Souveranitdtserhalt

Die Analyse betonte das Interesse der Mitgliedstaaten an Souverénititserhalt als
entscheidendem Faktor fiir Pfadabhéngigkeiten im EU-Grenzregime. Sowohl das
Festhalten am Erstaufnahmelandprinzip als auch die Konsensorientierung im Rat
verhinderten strukturellen Politikwandel hin zu einer fairen Lastenteilung und
kollektiven Verantwortlichkeit. Wihrend der Krise konnte gradueller Politikwan-
del hin zu konkreten Vorschldgen und Beschliissen fiir mehr Lastenteilung und
ein Bruch mit der Konsensnorm beobachtet werden. Insofern liegt die Vermutung
nahe, dass die Krise einen kritischen Wendepunkt andeutet, der das Souverini-
titsverstindnis der Mitgliedstaaten verdndert hat. Diese These ldsst sich an der
Umsetzung des einmaligen Umverteilungsmechanismus, der vom Rat beschlos-
senen Umverteilung von 160.000 Asylsuchenden aus Griechenland und Italien
in andere Schengenstaaten priifen. Die Umsetzung der Umverteilungsbeschliisse
bedeutete, dass die Entscheidung iiber Zuzug und Aufenthalt von Schutzsuchen-
den nunmehr auch gemeinschaftlich auf EU-Ebene getroffen wiirde und das Erst-
aufnahmeland tatsidchlich zu entlasten sei.

Seit Inkrafttreten der Beschliisse im Herbst 2015 sind bis April 2017 fast
18.000 Schutzsuchende, davon 12.490 aus Griechenland und 5413 aus Italien,
umverteilt worden. Mehr als 4200 Personen wurden von Deutschland aufge-
nommen, vor Frankreich (3374) und den Niederlanden (1776) das engagierteste
Land im Umverteilungsmechanismus. Knapp 11 % der urspriinglich anvisier-
ten 160.000 Umsiedlungen sind innerhalb der ersten eineinhalb Jahre seit dem
Beschluss durchgefiihrt worden. Nicht nur die offenen Kritiker der Beschliisse
wie Tschechen und Slowaken bleiben hinter den Vorgaben des Verteilungs-
schliissels zuriick, auch kaum von der Fluchtmigration betroffene Lidnder wie
Polen oder Spanien vermeiden eine nennenswerte Beteiligung an einer solidari-
schen Lastenteilung. Nahezu alle Schengenstaaten zeigen sich eher passiv bei der
Umsetzung des Umverteilungsmechanismus (EU-Kommission 2016 (720)).
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Ein wenig mehr Bereitschaft der Mitgliedstaaten kann bei der Umsiedlung
syrischer Fliichtlinge aus der Tiirkei beobachtet werden. Im Mérz 2016 beschloss
die EU mit der Tiirkei ein Abkommen, das diese als sicheres Drittland fiir Schutz-
suchende definiert. Fliichtlingen wird die illegale Uberfahrt auf die griechischen
Inseln erschwert, wodurch Druck auf Kontrolle an der griechischen EU-Auflen-
grenze zur Tiirkei entlastet werden konnte. Im Gegenzug verpflichtet sich die EU,
finanzielle Ressourcen bereit zu stellen und im Tausch abgeschobener illegal ein-
gereister syrischer Fliichtlinge nach Griechenland legal in der Tiirkei sich authal-
tende Fliichtlinge in die EU umzusiedeln (Européischer Rat 2016). Im Rahmen
des Abkommens wurden von Mérz bis September 2016 mehr als 1600 Syrer in 13
EU-Staaten aufgenommen (EU-Kommission 2016 (634), S. 8).

Bei beiden Beschliissen, dem EU-Tiirkei-Abkommen und den Ratsbeschliissen
zur Entlastung von Griechenland und Italien sind es die Osteuropier, insbeson-
dere, die in der Visegrad-Gruppe versammelten Staaten Polen, die Slovakei und
die Tschechische Republik sowie Ungarn, die offen Widerstand gegen EU-orga-
nisierte Umverteilung zeigen. Bei dem Treffen des EU-Rats vom September 2016
in Bratislava stellte die Gruppe den Ansatz der ,flexiblen und effektiven® Solida-
ritdt der von der EU geforderten verbindlichen Solidaritdt gegeniiber (Visegrad
Gruppe 2016). Dieser Ansatz sieht Lastenteilung grundsitzlich nur auf freiwilli-
ger Basis begriindet und durch unterschiedliche Transfers gegeben. Solidaritit
solle nicht ausschlieflich die Aufnahme von Schutzsuchenden beinhalten, son-
dern konne auch die Unterstiitzung Fliichtender in Krisenregionen meinen (Niel-
sen 2016). Schleppende Implementierung und offener Protest gegen verbindliche
MaBnahmen zur Lastenteilung zeigen, dass das Interesse an Souverdnititserhalt
trotz formalem Politikwandel bestehen bleibt. Die Entscheidung tiber Zuzug wird,
wenn iiberhaupt, nur zogerlich an die EU-Ebene abgetreten. Insofern ist es mehr
als fraglich, ob ein Beschluss fiir einen Korrekturmechanismus im Dublin-System
iiberhaupt eine Chance auf Umsetzung hitte. Selbst wenn eine Mehrheit der Mit-
gliedstaaten diesen gegen Widerstdnde im Rat beschlosse, scheint Souverénitits-
erhalt im EU-Grenzregime wichtiger als Solidaritiit.

6 Schlussbetrachtung

Die Analyse der Fliichtlingskrise als EU-Grenzregimekrise zeigte, wie das Fest-
halten am Erstaufnahmelandprinzip und die Konsensnorm bei Ratsbeschliissen
institutionelle Pfadabhingigkeiten definieren. Diese Faktoren werden vom Inter-
esse der Mitgliedstaaten an Souverinititserhalt unterstiitzt und bedingten ein dys-
funktionales EU-Grenzregime. Die grundsitzliche Krisenhaftigkeit dieser Politik
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wurde 2015 als ,,Fliichtlingskrise* offenbar, als das Dublin-System zusammen-
brach. In der Tat kann die Krise als kritischer Wendepunkt eingeordnet werden:
Reformen des Grenzregimes wurden in der Folge vorgeschlagen und zum Teil
auch beschlossen. Diese haben das Potenzial, bestehende Pfadabhingigkeiten und
das Verstidndnis der Mitgliedstaaten fiir Souverinitit bei der Entscheidung tiber
Zuzug und Aufenthalt substanziell zu verdndern. Gleichwohl zeigt die detaillierte
Analyse der Politiken, Entscheidungen und ihrer Umsetzung, dass die Faktoren,
die die Krisenhaftigkeit des Grenzregimes zur Folge hatten, noch wirksam sind.
Struktureller Politikwandel, das heil3t eine Abkehr vom Erstaufhahmelandprin-
zip durch eine Quotenregelung nach Einreise, wird im Kommissionsvorschlag
der Dublin-Reform nicht verhandelt. Im Gegenteil, ein korrektiver Fairnessme-
chanismus wiirde nur in Ansitzen die durch das Erstaufnahmeprinzip strukturell
bedingte Ungleichverteilung von Fliichtlingen veridndern. Dadurch bleibt das EU-
Grenzregime pfadabhingig in seiner Entwicklung. Ein tatsdchlich solidarischer
Lastenausgleich kann so nicht realisiert werden.

Obgleich eine Abkehr von der Konsensnorm Politikwandel im Bereich
der einmaligen Umsiedlung von Fliichtlingen formal ermoglicht hat, zeigt die
Umsetzung der Beschliisse gravierende Mingel. Mitgliedstaaten beteiligen sich
bisher unzureichend an der Umverteilung. Dies zeigt, Ratsbeschliisse ohne Kon-
sens lassen eine wirksame Umsetzung nicht unbedingt erwarten. Damit scheint
der Konsensmodus mit seiner den Status quo perpetuierenden Wirkung bei Ent-
scheidungen im Grenzregime relativ alternativlos. Der offene Widerstand gegen
EU-definierten Zuzug und Aufenthalt von Asylsuchenden evozierte Souverini-
titsvorstellungen, die einem nationalstaatlichen Kontext verhaftet sind. Insbeson-
dere einige osteuropdische Mitgliedstaaten scheinen nicht bereit, diese fiir einen
erweiterten Souverdnititsbegriff im EU-Kontext aufzugeben. Dazu gehorte die
Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen, die den eigenen Interessen nicht unmit-
telbar entsprechen. Insofern kann eine Abkehr von der Konsensnorm nur unter
Umsténden ihr folgender Souverdnititsvorstellungen effizienteres Entscheiden
und eine effektivere Politik bewirken.

Im Gegensatz zu Politiken interner Umverteilung von Fliichtlingen scheint
ein Konsens sehr viel leichter realisierbar in Bezug auf die Externalisierung von
Fliichtlingsschutz. Dieses Instrument schont die Souverinitit der Mitgliedstaaten
und kann in der effektiven Umsetzung des EU-Tiirkei-Abkommens beobachtet
werden. Die Forderung externer Instrumente zu Migrationskontrolle und Fliicht-
lingsschutz scheint im Lichte der Ergebnisse der Studie als eine mogliche Strate-
gie, um die grundsitzliche und anhaltende Krisenhaftigkeit des EU-Grenzregimes
auszugleichen.



Souverdnitat oder Solidaritat? Die Reformbemihungen ... 39

Literatur

Aus, J. P. (2006). Logics of Decision-making on Community Asylum Policy. A Case Study
of the Evolvement of the Dublin II Regulation. Working Paper No. 3. Arena Centre for
European Studies Oslo.

Aus, J. P. (2007). EU Governance in an Area of Freedom, Security and Justice: Logics
of Decision-making in the Justice and Home Affaris Council. Working Paper No. 15.
Arena Centre for European Studies Oslo.

Betts, A. (2003). Public Goods Theory and the Provision of Refugee Protection: The Role
of the Joint Product Model in Burden Sharing Theory. Journal of Refugee Studies, 16
(3), (S.274-296).

Collier, R. B., & Collier, D. (1991). Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the
Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton Uni-
versity Press.

Eigmiiller, M. (2007). Grenzsicherungspolitik. Funktion und Wirkung der europdischen
Auflengrenze. Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwissenschaften.

Europarat. (2006). Mass Arrival of Irregular Migrants on Europe’s Southern Shores. Doc.
11053. Parliamentary Assembly. Committee on Migration, Refugees and Population.
Strasbourg.

Europdische Kommission. (2008, 820). Vorschlag fiir eine Verordnung zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines
von einem Dirittstaatsangehorigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten
Antrags auf internationalen Schutz zustindig ist. Briissel, 3. Dezember 2008.

Europiische Kommission. (2011, 835). Mitteilung iiber verstirkte EU-interne Solidaritét
im Asylbereich. Briissel, 2. Dezember 2012.

Europiische Kommission. (2016, 85). Communication on the State of Play of Implemen-
tation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration. Briissel, 10.
Februar 2016.

Européische Kommission. (2016, 197). Mitteilung Reformierung des GEAS und Erleichte-
rung legaler Wege nach Europa. Briissel, 6. April 2016.

Europdische Kommission. (2016, 270). Vorschlag fiir eine Verordnung zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines
von einem Dirittstaatsangehorigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten
Antrags auf internationalen Schutz zustidndig ist (recast). Briissel, 4. Mai 2016.

Européische Kommission. (2016, 634). Mitteilung der Kommission. Dritter Fortschritts-
bericht iiber die Fortschritte bei der Umsetzung der Erkldrung EU-Tiirkei. Briissel, 28.
September 2016.

Europiische Kommission. (2016, 635). Bericht iiber die Anwendung einer Empfehlung fiir
zeitlich befristete Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums. Briissel, 28
September 2016.

Europdische Kommission. (2016, 720). Mitteilung der Kommission. Umverteilung und
Neuansiedlung — Siebter Fortschrittsbericht. Briissel, 9. November 2016.

Europdischer Rat. (2016). Statement of the EU Heads of State or Government, 7 March
2016.  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/07-eu-turkey-
meeting-statement/. Zugegriffen: 8. Dezember 2016.


http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/07-eu-turkey-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/07-eu-turkey-meeting-statement/

40 C.Roos

Eurostat. (2016). Asylum and first time Asylum Applicants — Annual aggregated Data.
WWwWw.ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps
00191&plugin=1. Zugegriffen: 8. Dezember 2016.

Falkner, G., Treib, O., Hartlapp, M., & Leiber, S. (2005). Complying with Europe: EU
Harmonisation and Soft Law in the Member States. Cambridge: Cambridge University
Press.

Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political Science and the Three New Institutiona-
lisms. Political Studies, 44 (5), (S. 936-957).

Heisenberg, D. (2005). The Institution of ‘Consensus’ in the European Union: Formal ver-
sus Informal Decision-Making in the Council. European Journal of Political Research,
44 (1), (S. 65-90).

Maisch, A. (2016). Wenn Asyl Gliickssache ist. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/
fluechtlinge-anerkennung-unterschiede-europa. Zugegriffen: 8. Dezember 2016.

Maricut, A. (2016). With and without supranationalisation: the post-Lisbon roles of the
European Council and the Council in justice and home affairs governance. Journal of
European Integration, 38 (5), (S. 541-555).

Mau, S., Brabandt, H., Laube, L., & Roos, C. (2012). Liberal States and Freedom of Move-
ment. Selective Borders, Unequal Mobility. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mouzourakis, M. (2014). “We Need to Talk about Dublin’ Responsibility under the Dublin
System as a blockage to asylum burden-sharing in the European Union. Refugee Studies
Centre. Working Paper Series No. 105. University of Oxford.

Nielsen, N. (2016). Slovak Presidency proposes ‘effective Solidarity’ on Migration. https://
euobserver.com/migration/135960. Zugegriffen: 9. Dezember 2016.

Niemann, A. (2006). Explaining Decisions in the European Union. Cambridge: Cambridge
University Press.

Papadimitriou, P. N., & Papageorgiou, I. F. (2005). The New ‘Dubliners’: Implementation
of European Council Regulation 343/2003 (Dublin Ii) by the Greek Authorities. Journal
of Refugee Studies, 18 (3), (S. 299-318).

Rat der Européischen Union. (2012, 7485). Council Conclusions on a common framework
for genuine and practical solidarity towards Member States facing particular pressures
due to mixed migration flows. Briissel, 9. Mirz 2012.

Rat der Europdischen Union. (2013, 13375/1). Monthly Summary of Council Acts June
and July 2013. Briissel, 21. Oktober 2013.

Rat der Europdischen Union. (2015, 12295). 3411 session du Conseil du I’Union europé-
enne (Justice et Affaires Intérieurs). Bruxelles, 13 Octobre 2015.

Rat der Européischen Union. (2015, 15081). Monthly Summary of Council Acts — July and
August 2015. Brussels, 8 December 2015.

Roos, C. (2013). The EU and Immigration Policies: Cracks in the Walls of Fortress
Europe? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Thielemann, E., & El-Enany, N. (2010). Refugee Protection as a Collective Action Prob-
lem: Is the EU Shirking its Responsibilities? European Security, 19 (2), (S. 209-229).
Thielemann, E., & Armstrong, C. (2013). Understanding European Asylum Cooperation
under the Schengen/Dublin System: A Public Goods Framework. European Security, 22

(2), (S. 148-164).

Tsourdi, L., & De Bruycker, P. (2015). EU Asylum Policy: In Search of Solidarity and

Access to Protection Policy Brief 2015/06. Florence: Migration Policy Centre.


http://www.ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00191&plugin=1
http://www.ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00191&plugin=1
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-anerkennung-unterschiede-europa
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-anerkennung-unterschiede-europa
https://euobserver.com/migration/135960
https://euobserver.com/migration/135960

Souverdnitat oder Solidaritat? Die Reformbemihungen ... 41

Trauner, F. (2016a). Wie sollen Fliichtlinge in Europa verteilt werden? Der Streit um einen
Paradigmenwechsel in der EU Asylpolitik. Integration (2), (S. 93-106).

Trauner, F. (2016b). Asylum Policy: the EU’s Crisis and the Looming Policy Regime Fai-
lure. Journal of European Integration, 38 (3), (S. 311-325).

Trauner, F., & Ripoll Servent, A. (2016). The Communitarization of the Area of Freedom,
Security and Justice: Why Institutional Change does not Translate into Policy Change.
Journal of Common Market Studies, 54 (6), (S. 1417-1432).

Toshkov, D., & de Haan, L. (2013). The Europeanization of Asylum Policy: An Assessment
of the EU Impact on Asylum Applications and Recognition Rates. Journal of European
Public Policy, 20 (5), (S. 661-683).

Ugarer, E. M. (2013). Area of Freedom Security and Justice. In M. Cini & N. Perez-Solor-
zano Barragan (Eds.), European Union Politics (pp. 281-295). Oxford: Oxford Univer-
sity Press.

van Aken, W. (2012). Voting in the Council of the European Union. Contested decision-
making in the EU Council of Ministers (1995-2010) Sieps. Swedish Institute for Euro-
pean Policy Studies. Stockholm.

Visegrad Gruppe. (2016). Joint Statement of the Heads of Governments of the V4 Coun-
tries. Bratislava 16 September 2016. http://www.msz.gov.pl/resource/4e985f7f-8a2d-
416b-8b3f-52e7t704c414:JCR. Zugegriffen: 9. Dezember 2016.

Zaun, N. (2015). Why EU asylum standards exceed the lowest common denominator: the
role of regulatory expertise in EU decision-making. Journal of Euopean Public Policy,
23 (1), (S. 136-154).

Uber den Autor

Christof Roos ist Juniorprofessor fiir Europdisches und Globales Regieren an der Europa-
Universitéit Flensburg und Fellow am Institute for European Studies der Vrije Universiteit
Brussel. Sein Schwerpunkt liegt auf der Erforschung von Mehrebenenpolitik am Beispiel
der europdischen Einwanderungs-, Asyl- und Mobilititspolitik.


http://www.msz.gov.pl/resource/4e985f7f-8a2d-416b-8b3f-52e7f704c414:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/4e985f7f-8a2d-416b-8b3f-52e7f704c414:JCR

2 Springer
http://www.springer.com/978-3-658-19035-4

FluchtMigration und gesellschaftliche
Transformationsprozesse

Transdisziplindre Perspektiven

Goebel, 5.; Fischer, Th.: Kiekling, F.; Treiber, A, (Hrsg.)
2018, W1, 237 5. 1 Abb. in Farbe., Softcover

ISEM: 978-3-658-19035-4



	Souveränität oder Solidarität? Die Reformbemühungen um das krisenhafte EU-Grenzregime 
	Zusammenfassung
	1	Die Flüchtlingskrise als eine Krise des EU-Grenzregimes
	2	Erklärungen für Politikwandel und Status quo im EU-Grenzregime
	3	Die Dysfunktionalität des EU-Grenzregimes
	4	Politikwandel oder Erhalt des Status quo? Reformbemühungen um das EU-Grenzregime
	4.1	Pfadabhängigkeit I: Festhalten am Erstaufnahmelandprinzip
	4.2	Pfadabhängigkeit II: Konsensorientierung bei Entscheidungen im Rat
	4.3	Souveränitätserhalt

	5	Die Grenzregimekrise als ‚kritischer Wendepunkt‘?
	5.1	Pfadabhängigkeit I: gradueller, kein struktureller Politikwandel
	5.2	Pfadabhängigkeit II: Abkehr vom Konsensprinzip und Politikwandel
	5.3	Souveränitätserhalt

	6	Schlussbetrachtung
	Literatur


